
Verdacht auf grenzverletzendes Verhalten/ Übergriff/ Straftat/ sexualisierte Gewalt
aufgrund eigener Beobachtungen oder Bericht von Betroffenen/ Zeug*innen

Kontakt der beschuldigten Person zur
betroffenen Person unterbinden (z.B.

durch Freistellung der Ämter)

unterbindet

informiert/
 aktiviert

Meldekette/ 
Interventionsplan bei Kindeswohlgefährdung

Leitung/ Vorstand/
Team/ Mental Health

Team/ Buddies

WWW.EJHN.DE/PRAEVENTION-UND-SCHUTZ

Präventionsbeauftragte/
Stellvertretung

Kriseninterventionsteam

Es gilt: ruhig und besonnen vorgehen, bei Unsicherheit Beratung durch die Fachstelle einholen.
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unterbindet

Einbeziehung der Fachstelle gegen
sexualisierte Gewalt für Beratung

Einschätzung des
Gefährdungspotenzials

ggf. Informationen an
Erziehungsberechtigte
ggf. Informationen an
Kolleg*innen
Meldung an Fachstelle gegen
sexualisierte Gewalt
ggf. arbeitsrechtliche
Schritte
ggf. Strafanzeige

Aufarbeitung

Sofortmaßnahmen aufheben
Rehabilitationsmaßnahmen
ergreifen
ggf. Beratung durch die
Fachstelle gegen
sexualisierte Gewalt

begründete Gefährdung

keine Gefährdung

Dokumentations abschließen


